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Haupt- und Finanzausschuss 28.11.2019 

Rat 05.12.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 716/2019-3 

    Stand 31.10.2019 

 
Betreff 
 

Wahl der Schiedsperson für den Bezirk I (Hersel, Uedorf, Widdig) 

 
Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat: 
 
Der Rat wählt ……………. zur Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Schiedsperson im 
Schiedsamtsbezirk Bornheim I für die Amtszeit 2020 bis 2025. 
 
Sachverhalt 
 
Die Amtszeit des Schiedsmanns Gisbert Reichelt wird am 12.03.2020 ablaufen. 
 
Herr Reichelt steht dankenswerter Weise für eine Wiederwahl als Schiedsmann zur Verfü-
gung.  
 
Die Wiederwahl wird seitens der Verwaltung befürwortet. Das Amtsgericht Bonn wurde eben-
falls beteiligt. Es liegen keine Gründe vor, die gegen eine Wiederwahl des Schiedsmannes 
sprechen.  
 
Von einer Bekanntmachung im Amtsblatt kann daher abgesehen werden.  
 
Nach § 3 des Gesetzes über das Schiedsamt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-
Westfalen (Schiedsamtsgesetz) werden die Schiedspersonen durch den Rat der Gemeinde 
für die Dauer von 5 Jahren gewählt.  
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